
*Amtliche Bekanntmachung
1. Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 118 „Johannesquartier“

– Büttgen – im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB)
2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 25.10.2023 folgenden Be-
schluss gefasst:

Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt gemacht am3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),
in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 12 und § 13a BauGB wird die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes [VEP] Nr. 118 „Johannesquartier“ – Büttgen – im beschleu-
nigten Verfahren beschlossen.

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 118 „Johannesquartier“ – Büttgen –
wird das Ziel verfolgt, die planungsrechtliche Grundlage zur Errichtung von Geschosswohnungsbauten
mit 60 Wohneinheiten auf den Grundstücken an der Novesiastraße/Kölner Straße, Flurstücke 1145, 1061
und 149, Flur 16 in der Gemarkung Büttgen, mehrheitlich als öffentlich geförderter Wohnraum, zu schaf-
fen.
Die vorgesehene Abgrenzung des Plangebietes kann der zeichnerischenDarstellung (Übersichtsplan) ent-
nommen werden.

Der Planentwurf mit Entwurfsbegründung kann in der Zeit vom 08.01.2024 bis einschließlich
21.01.2024 auf der Internetseite der Stadt Kaarst (www.kaarst.de) unter Bauen, Verkehr und Umwelt/
Bebauungspläne/Aktuelle Bürgerbeteiligungen bzw. der Internetseite www.o-sp.de/kaarst/beteiligung
von jedermann eingesehen werden.
Zusätzlich kann der Planentwurf mit Entwurfsbegründung
im Foyers der Verwaltungsdienstelle Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst
in der Zeit vom Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis einschließlich Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung von jedermann eingesehen werden.
Termine können unter der E-Mailadresse stadtplanung@kaarst.de bzw. der Telefonnummer 02131. 987-
845 vereinbart werden.
Stellungnahmen zur Planung können gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 08.01.2024 bis einschließlich zum
21.01.2024 bei der Stadtverwaltung Kaarst abgegeben oder an diese übermittelt werden. Auf die Mög-
lichkeit der Abgabe der Stellungnahme im Beteiligungsportal über die vorgenannten Internetseiten wird
insbesondere hingewiesen.
Zudem können Stellungnahmen auf der Verwaltungsdienststelle Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564
Kaarst nach vorheriger Terminvereinbarung unter den oben genannten Kontaktdaten auch mündlich zur
Niederschrift vorgetragen werden.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachungwird zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Kaarst (www.
kaarst.de) eingestellt.
Gleichzeitig erfolgt die Einladung zur Öffentlichkeitsinformationsveranstaltung zu den Zielen und
Inhalten der Planung
Im Weitern hat der Bau- und Planungsausschuss die Durchzuführung einer Öffentlichkeitsinformations-
veranstaltung hierzu beschlossen, diese findet am 11.01.2024 um 18.00 Uhr in der Pampusschule, Pam-
pusstraße 1, 41564 Kaarst statt.
Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.
Bekanntmachungsanordnung
Der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 118 „Johannesquartier“
– Büttgen – vom 25.10.2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntgemacht
am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) der Aufstellungsbeschluss, die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 21.12.2023
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum

kaarst*

*Amtliche Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 114 „Bismarckstraße“ – Büttgen –
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntgemacht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in
der derzeit geltenden Fassung wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 114 „Bismarckstra-
ße“ – Büttgen – als Satzung beschlossen.
Die Entwurfsbegründung nach § 2a BauGB wird als Entscheidungsbegründung übernommen.

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Stadt Kaarst über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 114 „Bis-
marckstraße“ – Büttgen – mit textlichen Festsetzungen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und der zusammenfassenden Er-
klärung wird mit seiner Begründung vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jeder-
manns Einsicht im Infobüro Planen und Bauen im Rathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst,
Zimmer 216/217, während der Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 114 „Bismarckstraße“ – Büttgen –mit textlichen Festsetzungen Auskunft
gegeben.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November

2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberechtigte Entschä-
digung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntge-
macht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 22.12.2023
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum

kaarst*

* Amtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 113 Teil A3 „Commerhof“ – Büttgen –
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntgemacht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in
der derzeit geltenden Fassungwird der Bebauungsplan Nr. 113 Teil A3 „Commerhof“ – Büttgen – als
Satzung beschlossen.
Die Entwurfsbegründung nach § 2a BauGB wird als Entscheidungsbegründung übernommen.

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz bei Gegenüberstellung des Status quo und des Planungszustands ergibt
ein Kompensationsdefizit von -20.197 Biotopwertpunkten, welches über das Ökokonto der Stadt Kaarst
(Gemarkung Büttgen, Flur 2, Flurstück 368 tlw.) ausgeglichen wird.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Stadt Kaarst über den Bebauungsplan Nr. 113 Teil A3 „Commerhof“
– Büttgen – mit textlichen Festsetzungen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplanmit textlichen Festsetzungen und der zusammenfassenden Erklärungwirdmit seiner
Begründung vomTag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im Infobü-
ro Planen undBauen imRathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst, Zimmer 216/217, während der
Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangenwird über den Inhalt des Bebau-
ungsplans 113 Teil A3 „Commerhof“ – Büttgen – mit textlichen Festsetzungen Auskunft gegeben.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November

2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberechtigte Entschä-
digung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntge-
macht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 22.12.2023
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum

kaarst*

Satzung zur Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Kaarst
und zur Aufhebung der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirt-
schaft der Stadt Kaarst
Aufgrund der §§ 7, 41 und 107 Abs. 2 in Verbindungmit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in Verbindungmit der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Novem-
ber 2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005, S. 15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV.
NRW. S. 348) hat der Rat der Stadt Kaarst in seiner Sitzung vom 14.12.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Kaarst wird mit Ablauf des 31.12.2023
aufgelöst.

§ 2
Aufhebung der Betriebssatzung

Die Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Kaarst vom
19.12.2018 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 03.03.2021 wird mit Wirkung zum 01.01.2024 aufge-
hoben.

§ 3
Wahrnehmung der Aufgaben

Die bisherigen Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Kaarst wer-
den in die städtische Verwaltung überführt und von dieser ab dem 01.01.2024 wahrgenommen.

§ 4
Jahresabschluss, Schluss- und Auflösungsbilanz

Die Betriebsleitung stellt die Jahresabschlüsse zumStichtag 31.12.2022 und 31.12.2023 unddie Lageberichte
2022 und 2023 auf.
Der Rat der Stadt Kaarst stellt die Jahresabschlüsse zu den Stichtagen 31.12.2022 und 31.12.2023 nach Vor-
beratung durch den Hochbauausschuss fest. Die Schlussbilanz des Jahres 2023 stellt zugleich die Auflö-
sungsbilanz zum 31.12.2023 dar und wird gemeinsam mit dem Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2023
festgestellt.

§ 5
Entlastung

Der Rat der Stadt Kaarst entscheidet über die Entlastung des Betriebsausschusses für die Jahre 2022 und
2023.
Der Hochbauausschuss entscheidet über die Entlastung der Betriebsleitung für die Jahre 2022 und 2023.

§ 6
Nachweis der Vermögensgegenstände und Schulden

Die Vermögensgegenstände und Schulden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der
Stadt Kaarst werdenmit Wirkung vom 01.01 2024 auf die Stadt Kaarst übertragen und in der Bilanz und Anla-
genbuchhaltung der Stadt Kaarst nachgewiesen. Hierzu zählen das Anlage- und Umlaufvermögen, das Ei-
genkapital, die Rückstellungen und Sonderposten sowie das Fremdkapital.
Zwischen der Stadt Kaarst und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Kaarst gewährte
Leistungen, wie beispielsweise gewährte Investitionszuschüsse werden gegeneinander aufgerechnet.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung der Stadt Kaarst wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Hinweis:
Gemäß § 7 Abs. 6 GONRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht

durchgeführt,
2. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht worden,
3. die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 21.12.2023
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum

kaarst*

JOB SUCHT BEWERBER!
Freie Stellen: rp-stellenmarkt.de
Die Jobbörse der Region

Mit Ihrer Spende rettet ÄRZTE OHNE GRENZEN Leben:
Mit 30 Euro können wir zum Beispiel 75 an Lungenentzündung
erkrankte Kinder mit Antibiotika und einem fiebersenkenden
Mittel behandeln.
Private Spender*innen ermöglichen unsere unabhängige Hilfe – jede Spende macht uns stark!

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 37020500 0009709700
BIC: BFSWDE33XXX

SPENDEN SIE ZUVERSICHT
IN BANGEN MOMENTEN

SIERRA LEONE: Wir helfen
in einem Land, in dem
viele Kinder bereits vor
ihrem fünften Geburtstag
an Krankheiten sterben.
© Peter Bräunig
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